
Donnerstag, 18. Oktober 2018

SUPERVISION – Rahmenbedingungen verbessert!

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Im Zuge unserer Verhandlungen mit dem Dienstgeber konnten wir eine Änderung der
Rahmenbedingungen für die Gewährung der Supervision erreichen.

Die Vorgabe des jährlichen Wechsels von 50 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
Supervisionsgruppen sowie der jährliche Wechsel des Supervisors/der Supervisorin wird
dahingehend abgeändert, dass zukünftig der Wechsel der Gruppenzusammensetzung und
des Supervisors/der Supervisorin erst nach drei Jahren erfolgen muss.

Bereits genehmigte Supervisionsgruppen können mit Ablauf der genehmigten Einheiten die
Supervisionsgruppe (inkl. Supervisor/in) für weitere zwei Jahre verlängern lassen.

Als Obmann der Landespersonalvertretung freue mich über diesen wichtigen Verhandlungs-
erfolg zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes bei unseren betroffenen Kolleginnen und
Kollegen.

Mit den besten Grüßen


